
§§24a-e Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229), zu-
letzt geändert durch die Verordnung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 133) 

 
 

(Verbindlichkeit besitzt ausschließlich die im 
Bundesgesetzblatt veröffentlichte Fassung) 

 
 

§ 24a 
Tauglichkeitszeugnis 

 
(1) Das Tauglichkeitszeugnis wird gemäß dem entsprechenden Muster in Anlage 3 nach 

dem vollständigen Abschluss der entsprechenden flugmedizinischen Untersuchung er-
teilt. Der Umfang der flugmedizinischen Untersuchung und die Beurteilungsmaßstäbe 
für die Tauglichkeit richten sich nach den Bestimmungen über Anforderungen an die 
Tauglichkeit (JAR-FCL 3 deutsch). 

 
(2) Die Anforderungen der Tauglichkeitsklasse 1 gelten für Verkehrsflugzeugführer, Be-

rufsflugzeugführer, Verkehrshubschrauberführer, Berufshubschrauberführer, Luft-
schiffführer, Freiballonführer mit der Lizenz nach §46 Abs.5 der Verordnung über Luft-
fahrtpersonal und Flugtechniker auf Hubschraubern bei den Polizeien des Bundes und 
der Länder. 

 
(3) Die Anforderungen der Tauglichkeitsklasse 2 gelten für Privatflugzeugführer, Privat-

hubschrauberführer, Segelflugzeugführer, Flugingenieure, Freiballonführer mit der Li-
zenz nach §46 Abs.1 der Verordnung über Luftfahrtpersonal und Führer von Luftsport-
geräten. 

 
 

§ 24b 
Tauglichkeitsuntersuchungen 

 
(1) Untersuchungen zur erstmaligen Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 1 

werden von den nach §24e Abs.4 anerkannten flugmedizinischen Zentren durchge-
führt. Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung eines Tauglichkeitszeugnis-
ses der Klasse 1 sowie sonstige Untersuchungen zur Beurteilung der flugmedizini-
schen Tauglichkeit werden von den nach §24e Abs.4 anerkannten flugmedizinischen 
Zentren oder von den nach §24e Abs.3 anerkannten flugmedizinischen Sachverstän-
digen durchgeführt. 

 
(2) Untersuchungen zur erstmaligen Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 

2, Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung eines flugmedizinischen Taug-
lichkeitszeugnisses der Klasse 2 sowie sonstige Untersuchungen zur Beurteilung der 
flugmedizinischen Tauglichkeit werden von den nach §24e Abs.4 anerkannten flugme-
dizinischen Zentren oder von den nach §24e Abs.2 oder 3 anerkannten flugmedizini-
schen Sachverständigen durchgeführt.  

 
(3) Bei der Untersuchung hat der Bewerber seine Identität durch Vorlage eines amtlichen 

Ausweisdokuments nachzuweisen, soweit er dem flugmedizinischen Sachverständigen 
nicht persönlich bekannt ist. Bei Untersuchungen zur Verlängerung oder Erneuerung 
eines Tauglichkeitszeugnisses ist zusätzlich das letzte Tauglichkeitszeugnis vorzule-
gen.  



 
(4) Der anerkannte flugmedizinische Sachverständige nach §24e Abs.2 oder 3 oder das 

anerkannte flugmedizinische Zentrum nach §24e Abs.4 übermittelt dem Luftfahrt-
Bundesamt nach jeder, auch abgebrochenen Untersuchung in der vom Luftfahrt-
Bundesamt festgelegten Form den Familiennamen, den Geburtsnamen und sonstige 
frühere Namen, die Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort, das Geschlecht, 
die Anschrift des Bewerbers, die Referenznummer, die Bezeichnung der Stelle, die 
über die Tauglichkeit entschieden hat, den Tag dieser Entscheidung und im Falle der 
Feststellung der Tauglichkeit das Tauglichkeitszeugnis. Ist keine abschließende Ent-
scheidung getroffen worden, da Tatsachen festgestellt wurden, die Zweifel an der 
Tauglichkeit des Luftfahrers begründen, und eine Überprüfung nach §24c erforderlich 
machen, oder ist die Untauglichkeit des Bewerbers festgestellt worden, ist dies eben-
falls zur Eingabe in die zentrale Luftfahrerdatei nach §65 des Luftverkehrsgesetzes 
mitzuteilen.  

(5) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt auf Antrag der für die Lizenzerteilung zuständigen 
Stelle die ihm nach Abs.4 übermittelten Daten zum Zweck der Durchführung der Auf-
sicht nach §24e Abs.7 über die nach §24e Abs.2 anerkannten Sachverständigen.  

 
 

§ 24c 
Weitergehende Überprüfung der Tauglichkeit  

 
(1) Wenn ein anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder ein nach §24e Abs.3 aner-

kannter flugmedizinischer Sachverständiger bei einem Bewerber um ein Tauglichkeits-
zeugnis der Klasse 1 die Untauglichkeit des Bewerbers festgestellt hat oder Tatsa-
chen, die Zweifel an der Tauglichkeit begründen, kann der Bewerber bei einem aner-
kannten flugmedizinischen Zentrum diese Feststellung weitergehend überprüfen las-
sen. Wenn ein anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder ein nach §24e Abs.2 oder 
3 anerkannter flugmedizinischer Sachverständiger bei einem Bewerber um ein Taug-
lichkeitszeugnis der Klasse 2 die Untauglichkeit des Bewerbers festgestellt hat oder 
Tatsachen, die Zweifel an der Tauglichkeit des Bewerbers begründen, kann der Be-
werber bei einem anerkannten flugmedizinischen Zentrum oder einem nach §24e 
Abs.3 anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen diese Feststellungen weiter-
gehend überprüfen lassen. Der überprüfende flugmedizinische Sachverständige oder 
das überprüfende flugmedizinische Zentrum prüft unter Anwendung der Bestimmun-
gen von JAR-FCL 3 deutsch, ob ein Tauglichkeitszeugnis oder ein Tauglichkeitszeug-
nis mit Auflagen und Einschränkungen ausgestellt werden kann oder die Untauglich-
keit zu bestätigen ist, und kann Fachärzte, andere flugmedizinische Sachverständige 
und Psychologen hinzuziehen und die für eine Überprüfung erforderlichen medizini-
schen Befunde mit Einwilligung des Bewerbers an diese übermitteln. Das nach abge-
schlossener Überprüfung ausgestellte Tauglichkeitszeugnis oder die Bestätigung der 
Untauglichkeit wird dem Bewerber übergeben und nach §24d Abs.1 in Kopie der für 
die Lizenzerteilung zuständigen Stelle übermittelt. §24b Abs.3 und 4 gilt sinngemäß. 
Wenn nach dieser Überprüfung ein Tauglichkeitszeugnis ausgestellt wird, ist auf die-
sem zu vermerken, dass die Tauglichkeit nach einer weitergehenden Überprüfung 
festgestellt wurde.  

 
(2) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder Tauglich-

keit eines Bewerbers um eine Lizenz oder eines Inhabers einer Lizenz begründen, 
kann die für die Lizenz zuständige Stelle anordnen, dass der Betroffene seine Zuver-
lässigkeit oder Tauglichkeit durch eine Begutachtung durch ein von ihr bestimmtes 
flugmedizinisches Zentrum nach §24e Abs.4 oder einen von ihr bestimmten flugmedi-
zinischen Sachverständigen nach §24e Abs.2 oder 3 nachweist.  



 
§ 24d 

Erteilung und Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses 
 
(1) Nach vollständigem Abschluss einer Untersuchung nach §24b oder der Überprüfung 

nach §24c stellt die untersuchende oder überprüfende Stelle im Falle der Tauglichkeit 
ein Tauglichkeitszeugnis aus. Ein Original oder eine vom ausstellenden flugmedizini-
schen Zentrum oder flugmedizinischen Sachverständigen bestätigte Kopie des Taug-
lichkeitszeugnisses ist der für die Lizenz zuständigen Stelle zu übermitteln. Wenn die 
Untauglichkeit eines Bewerbers festgestellt wurde, ist ihm dies schriftlich mitzuteilen. 
Die für die Lizenz zuständige Stelle ist hierüber zu unterrichten. Die Pflicht zur Über-
mittlung der Daten nach §24b Abs.4 bleibt unberührt.  

 
(2) Die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses beträgt ab dem Tag des Abschlusses der 

Untersuchung: 
 
1. für Klasse 1: 
 Zwölf Monate, jedoch längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres, danach 

sechs Monate, bei Inhabern einer Lizenz zum Führen von Flugzeugen und Hub-
schraubern bereits nach Vollendung des 40. Lebensjahres 6 Monate, wenn diese 
gewerbsmäßig Transport von Fluggästen mit Luftfahrzeugen, die mit nur einem 
Piloten betrieben werden, durchführen; 

 
2. für Klasse 2: 
 60 Monate bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres, danach 24 Monate bis zur 

Vollendung des 60. Lebensjahres und danach 12 Monate.  
 
Ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 schließt die Tauglichkeit der Klasse 2 mit der 
dieser zugeordneten Gültigkeitsdauer ein. Ist aufgrund des Befundes eine kürzere Gül-
tigkeitsdauer für die betreffende Tauglichkeitsklasse erforderlich, ist dies in dem Taug-
lichkeitszeugnis zu vermerken. 

 
(3) Bei der wiederholten Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses beginnt die Gültigkeit 

nach Abs. 2 am Tag des Abschlusses der Verlängerungs- oder Erneuerungsuntersu-
chung. Wird die Verlängerungsuntersuchung innerhalb der letzten 45 Tage vor dem 
Ablauf der Gültigkeit des vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses durchgeführt, be-
stimmt sich die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses nach Abs.2 vom Zeitpunkt des 
Ablaufs der Gültigkeit des vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses.  

 
(4) Sind im Rahmen einer Untersuchung der Tauglichkeit Einschränkungen oder Auflagen 

im Tauglichkeitszeugnis zu vermerken, werden diese Eintragungen durch das flugme-
dizinische Zentrum nach §24e Abs.4 oder durch den flugmedizinischen Sachverstän-
digen nach §24e Abs.2 und 3 vorgenommen und der für die Lizenz zuständigen Stelle 
mitgeteilt. Dies gilt auch im Falle der Aufhebung oder Änderung bereits eingetragener 
Auflagen oder Einschränkungen. §24b Abs.4 bleibt unberührt. Wurden im Rahmen ei-
ner Tauglichkeitsuntersuchung Tatsachen bei einem Inhaber einer Lizenz festgestellt, 
die eine Nichttauglichkeit begründen, verliert das bereits erteilte Tauglichkeitszeugnis 
seine Gültigkeit. Wird die Tauglichkeit eines Bewerbers durch ein vom Luftfahrt-
Bundesamt anerkanntes flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen 
Sachverständigen nach §24e Abs.2 oder 3 eingeschränkt, ist dies der für die Lizenz 
zuständigen Stelle und dem Luftfahrt-Bundesamt mitzuteilen. §29 bleibt unberührt.  

 
(5) Das Tauglichkeitszeugnis der für die Tätigkeit vorgeschriebenen Klasse ist beim Be-

trieb des Luftfahrzeugs mitzuführen.  



 
§ 24e 

Anerkennung als flugmedizinischer Sachverständiger 
 
(1) Flugmedizinische Zentren und flugmedizinische Sachverständige bedürfen für die 

Durchführung flugmedizinischer Untersuchungen des Luftfahrtpersonals und für die 
Erteilung der Tauglichkeitszeugnisse der Anerkennung. Die Anerkennung wird in den 
Nachrichten für Luftfahrer bekannt gemacht. Einem flugmedizinischen Zentrum oder 
einem flugmedizinischen Sachverständigen kann nur eine Anerkennung ausgespro-
chen werden.  

 
(2) Als flugmedizinischer Sachverständiger für die Erteilung von Tauglichkeitszeugnissen 

der Klasse 2 kann von den Luftfahrtbehörden der Länder, in denen der flugmedizini-
sche Sachverständige seinen Wohnsitz hat, anerkannt werden, wer 
 
1. die Anerkennung als Arzt für Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Arbeitsmedi-

zin besitzt, 
 
2. auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder in einem nicht unter §28 

Abs.2 fallenden Staat tätig ist, 
 
3. an einem vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Grundlehrgang für flugmedizini-

sche Sachverständige erfolgreich teilgenommen hat und eine Lizenz für Flugzeug-
führer, Hubschrauberführer, Segelflugzeugführer oder Ultraleichtflugzeugführer 
nach §20 Abs.1 besitzt oder besaß und 

 
4. über eine Untersuchungsstelle mit den medizintechnischen, personellen sowie or-

ganisatorischen Voraussetzungen für flugmedizinische Untersuchungen der Klas-
se 2 verfügt. 

 
(3) Als flugmedizinischer Sachverständiger für die Erteilung von Tauglichkeitszeugnissen 

der Klasse 1 kann vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannt werden, wer 
 
1. die Anerkennung als Arzt für Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Arbeitsmedi-

zin besitzt und die Zusatzbezeichnung „Flugmedizin“ führt, 
 
2. seit mindestens drei Jahren die Anerkennung als flugmedizinischer Sachverstän-

diger nach Abs.2 besitzt, 
 
3. auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder einem nicht unter §28 

Abs.2 fallenden Staat tätig ist,  
 
4. an einem vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Aufbaulehrgang für flugmedizini-

sche Sachverständige erfolgreich teilgenommen hat,  
 
5. mit den Arbeitsbedingungen beruflicher Luftfahrer in der Verkehrsluftfahrt vertraut 

ist und eine Lizenz für Flugzeugführer, Hubschrauberführer, Segelflugzeugführer 
oder Ultraleichtflugzeugführer nach §20 Abs.1 besitzt oder besaß und 

 
6. über eine Untersuchungsstelle mit den medizintechnischen, personellen sowie or-

ganisatorischen Voraussetzungen für flugmedizinische Untersuchungen der Klas-
se 1 verfügt. 

 
Mit der Anerkennung eines flugmedizinischen Sachverständigen nach Satz 1 erlischt die 
Anerkennung nach Absatz 2 und die Zuständigkeit der Luftfahrtbehörde des Landes. Das 
Luftfahrt-Bundesamt unterrichtet die bisher für die Aufsicht über den flugmedizinischen 



Sachverständigen zuständige Luftfahrtbehörde. Die Anerkennung eines flugmedizinischen 
Sachverständigen nach Satz 1 berechtigt auch zur Ausstellung von Tauglichkeitszeugnissen 
der Klasse 2. 
 
(4) Eine Einrichtung kann vom Luftfahrt-Bundesamt als flugmedizinisches Zentrum aner-

kannt werden, wenn 
 
1. ihr Leiter 

 
a) die Anforderungen nach Abs.3 mit Ausnahme von Nummer 5 erfüllt, 
 
b) die Anerkennung als flugmedizinischer Sachverständiger für die Erteilung von 

Tauglichkeitszeugnissen der Klassen 1 und 2 seit mindestens zehn Jahren 
ununterbrochen besitzt oder 

 
c) unter Aufsicht eines Leiters in den letzten fünf Jahren vor der Anerkennung 

mindestens 500 Untersuchungen von Bewerbern für die Ersterteilung von 
Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 1 durchgeführt hat und 

 
d) in den letzten zehn Jahren vor der Anerkennung als Leiter wissenschaftliche 

Forschung auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrtmedizin betrieben und die 
Ergebnisse dieser Forschung publiziert hat sowie  

 
2. sie 

 
a) im Geltungsbereich dieser Verordnung liegt und einer Universitätsklinik ange-

schlossen ist oder vertraglich mit dieser zusammenarbeitet, 
 
b) auf dem Gebiet der klinischen Luftfahrtmedizin tätig ist und 
 
c) die medizintechnischen, personellen sowie organisatorischen Voraussetzun-

gen erfüllt. 
 
(5) Die Anerkennung eines flugmedizinischen Zentrums kann mit Nebenbestimmungen 

versehen werden. Die Anerkennung ist auf die Dauer von drei Jahren befristet und 
kann längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres des Leiters des flugmedizini-
schen Zentrums verlängert werden. Für die Verlängerung der Anerkennung um jeweils 
drei Jahre sind 
 
1. das Vorliegen der Voraussetzungen für die Verlängerung der Anerkennung als 

flugmedizinischer Sachverständiger nach Abs.6, 
 
2. weitere wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrtme-

dizin und deren Publikation  
 
   nachzuweisen. 
 
(6) Eine Anerkennung nach Abs.2 oder 3 kann auf die Erteilung von Tauglichkeitszeug-

nissen nach §24a für bestimmte Arten von Luftfahrern beschränkt und mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Sie wird auf die Dauer von drei Jahren befristet und 
kann längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres des flugmedizinischen Sach-
verständigen verlängert werden. Für die Verlängerung der Anerkennung um jeweils 
drei Jahre ist die Teilnahme an vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten flugmedizini-
schen Fortbildungslehrgängen im Umfang von mindestens 20 Stunden seit der letzten 
Anerkennung oder Verlängerung nachzuweisen.  

 



(7) Die für die Anerkennung zuständige Stelle führt die Aufsicht über die von ihr anerkann-
ten flugmedizinischen Sachverständigen und Zentren. Sie prüft, ob die Voraussetzun-
gen, die für die Anerkennung maßgeblich waren, fortbestehen und die erteilten Aufla-
gen eingehalten werden. Sie kann ferner fachlich prüfen, ob die flugmedizinischen 
Tauglichkeitsuntersuchungen und die weitergehenden Überprüfungen nach den Be-
stimmungen über die Anforderungen an die Tauglichkeit nach JAR-FCL 3 deutsch 
durchgeführt und die erforderlichen Eintragungen in die Tauglichkeitszeugnisse nach 
§24d Abs.4 vorgenommen wurden. Zu diesem Zweck können Beschäftigte der für die 
Anerkennung zuständigen Stelle auf Verlangen die Räumlichkeiten der flugmedizini-
schen Sachverständigen und Zentren betreten. Der flugmedizinische Sachverständige 
oder der Leiter des flugmedizinischen Zentrums oder dessen Vertreter haben die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in flugmedizinische Unterlagen zu ge-
währen. Entsprechende Informationen sind der für die Anerkennung zuständigen Stel-
le auf deren Verlangen auch zu übersenden. Medizinische Befunde, und die auf diesen 
beruhende Tauglichkeitszeugnisse werden in einer Weise übermittelt, dass eine Zu-
ordnung zu dem untersuchten Bewerber nicht möglich ist. Die für die Anerkennung zu-
ständige Stelle hat alle Unterlagen, die personenbezogene, insbesondere medizini-
sche Daten enthalten und ihr entgegen Satz 7 übermittelt worden sind, an den flugme-
dizinischen Sachverständigen oder das flugmedizinische Zentrum zurückzugeben oder 
zu vernichten. Bereits bei ihr gespeicherte Daten sind zu löschen. 

 
(8) Stellt die für die Anerkennung zuständige Stelle im Rahmen einer Überprüfung nach 

Abs.7 fest, das einem offensichtlich untauglichen Bewerber ein Tauglichkeitszeugnis 
ausgestellt wurde und die Voraussetzungen des §65 Abs.5 Satz 2 des Luftverkehrsge-
setzes gegeben sind, hat der flugmedizinische Sachverständige der aufsichtführenden 
Stelle auf Verlangen im Einzelfall die Zuordnung zu der Person des Bewerbers zu er-
möglichen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gegenüber dem 
Inhaber dieses Zeugnisses treffen zu können. Die aufsichtführende Stelle hat die nach 
§22 für die Lizenzerteilung zuständige Stelle über die Untauglichkeit des Bewerbers zu 
unterrichten.  

 
(9) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht 

erfüllt waren, nachträglich nicht nur vorübergehend entfallen sind oder erteilte Auflagen 
nicht eingehalten werden. Der Widerruf wird in den Nachrichten für Luftfahrer bekannt 
gemacht.  


